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OER-Definition der UNESCO

„Bildungsmaterialien jeglicher Art und in jedem Medium, die unter einer 
offenen Lizenz veröffentlicht werden. Eine solche offene Lizenz 
ermöglicht den kostenlosen Zugang sowie die kostenlose Nutzung, 
Bearbeitung und Weiterverbreitung durch andere ohne oder mit 
geringfügigen Einschränkungen. Dabei bestimmen die Urheber selbst, 
welche Nutzungsrechte sie einräumen und welche Rechte sie sich 
vorbehalten.

OER können einzelne Materialien, aber auch komplette Kurse oder 
Bücher umfassen. Jedes Medium kann verwendet werden. Lehrpläne, 
Kursmaterialien, Lehrbücher, Streaming-Videos, Multimedia-
Anwendungen, Podcasts – all diese Ressourcen sind OER, wenn sie 
unter einer offenen Lizenz veröffentlicht werden."
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5-Freiheiten 

Vollständige urheberrechtliche Werke kostenlos zu

1) Verwenden (Kurs, Internetseite)

2) Verwahren/ Vervielfältigen (Download, Speicherung und 
Vervielfältigung)

3) Verarbeiten (Bearbeiten, Anpassen)

4) Vermischen (Text mit Bildern, Video mit Musik)

5) Verbreiten (Kopien vom Original oder eigenen Überarbeitungen zu 
verteilen oder online zu veröffentlichen)
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Nutzungsrechte

● Recht zur Vervielfältigung, Verbreitung, öffentlichen Wiedergabe 
ganzer Werke und deren Bearbeitung erforderlich

● Kostenlos, zeitlich und räumlich unbeschränkte Nutzungsrecht 
erforderlich

● Schrankenbestimmungen für Unterricht ermöglichen nur 
auszugsweise Nutzung für geschlossenen Nutzerkreis gegen 
Vergütung über VG

● Offene Lizenzen bieten Ausweg



6

Creative Commons Lizenz

● Jedermann darf Material vergütungsfrei, zeitlich und räumlich 
unbeschränkt auf alle Nutzungsarten nutzen

● CC-Lizenzen können aber auch Einschränkungen enthalten

● Einfach formulierte standardisierte Erklärungen

● Rezeption des Werkes kann kostenpflichtig sein (Kursgebühr)

● Nutzung des Werkes kann kostenpflichtig sein (GEMA)

● Kann nicht zurückgenommen werden, gilt weltweit solange Schutz 
des Urheberrechts andauert

● Alle Werke außer Software
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Lizenzmodule

Die Lizenzmodule von Jöran Muuß-Merholz unter CC BY SA 3.0 für wb-web

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/
https://wb-web.de/material/medien/die-cc-lizenzen-im-uberblick-welche-lizenz-fur-welche-zwecke-1.html
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6 Lizenzmodelle plus Public Domain

Vervielfälti-
gen Verbreiten Vorführen

Verarbei-
ten/Verän-

dern

Kommerzi-
ell Nutzen

Namens-
nennung

Weitergabe 
unter glei-

cher Lizenz

CC Public 
Domain

√ √ √ √ √ _ _

CC-BY √ √ √ √ √ + _

CC-BY-SA √ √ √ √ √ + +

CC-BY-NC √ √ √ √ X + _

CC-BY-ND √ √ √ X √ + _

CC-BY-NC-
SA

√ √ √ √ X + +

CC-BY-NC-
ND

√ √ √ X X + _

+ = erforderlich  – = nicht erforderlich
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Werkkombinationen

● Die CC-Lizenz des verwendeten Materials muss mit CC-Lizenz, unter 
welcher das selbst erstellte Material lizenziert werden soll, kompatibel 
sein

● z.B. CC BY-SA als eigene Lizenz ist kompatibel mit CC0, CC BY, CC 
BY-SA

● CC BY-SA für OER geeignet

● Inhalte dürfen in analoger und digitaler Form distribuiert, verändert 
und mit anderen kombiniert werden solange Urheber benannt wird

● OER-Material kann Öffentlichkeit nicht entzogen werden, indem 
Bearbeitung oder kommerzielle Nutzung untersagt wird
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Kompatible CC-Lizenzen

CC License Compatibility Chart von Kennisland unter CC0

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de
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Lizenz- und Quellenangabe



12

Public Domainwerkzeuge

● Standardisierter Rechteverzicht ist im dt. Urheberrecht nicht möglich

● Schutzfrist abgelaufen oder keine Schutzfähigkeit, z.B. 
Gedächtnisinstitutionen kennzeichnen ihre Digitalisate damit

Piktogramm Kürzel Kurzerklärung

CC0

Werk darf von jedermann ohne 
Einschränkung verwendet 
werden, selbst Urheber muss 
nicht genannt werden

Public Domain Mark
Kein Urheberrecht bekannt
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Probleme der CC-Lizenz

1) No Deratives (ND): Weiter Bearbeitungsbegriff

2) Non Commercial (NC): Nicht klar definiert

3) Share Alike (SA): Keine Pflicht zum Teilen

4) Keine Rechtezusicherung: Gutgläubigkeit hilft nicht

5) Nur Urheberrechte geregelt: Andere Rechte können 
entgegenstehen
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No Deratives (ND): Weiter Bearbeitungsbegriff

● Bearbeitung liegt vor, wenn das Material auf eine Weise übersetzt, 
geändert, neu arrangiert, transformiert oder anderweitig geändert 
wird, die nach dem Urheberrecht oder verwandten Rechten einer 
Genehmigung des Rechteinhabers bedarf (Übersetzung von Kreutzer, 2016, S. 
55)

● Beispiele: Übersetzung, Umwandlung eines Werkes in eine andere 
Werkkategorie (Verfilmung), Synchronisierung von Musik mit anderen 
Werken (Hintergrundmusik im Film)

● Ausnahmen: Rein technische Änderungen (Formatierungen, 
Digitalisierung)

● Verweis auf anwendbare Urheberrecht > dt. Urheberrecht
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Bearbeitung nach UrhG

● Veröffentlichungsverbot § 23 Satz1 UrhG

● Fremde bearbeitete Werke dürfen nicht ohne vorherige 
Zustimmung des Original-Urhebers veröffentlicht werden

● Beispiel: Aktualisierung eines Lehrskripts

● Gilt unabhängig davon, ob an der Bearbeitung selbst ein eigenes 
(Bearbeiter-)Urheberrecht entsteht § 3 UrhG

● Beispiel: Kontrollfragen zu einzelnen Kapiteln eines Lehrbuchs, 
Übersetzung von Lateintexten aus Schulbuch

● Bearbeitungsverbot § 23 Satz 2 UrhG

● Verfilmung, Umgestaltung eines Datenbankwerkes, Nachbau von 
Werken der bildenden Kunst und Architektur
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Bearbeitung nach UrhG

● Ausnahme § 24 UrhG

● Freie Benutzung des Originalwerks als Anregung zur Schaffung 
eines völlig selbständigen neuen Werkes

● Individuellen Züge des Originalwerks verblassen (äußerliche oder 
innere Abstand)

● Beispiel: Literaturkartei zu Roman, Veränderung einer Vielzahl von 
Bildpunkten eines Bildes

● Beispiel: Parodie
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Non Commercial (NC): Nicht klar definiert

● Lizenztext: Verwendung nicht vorrangig auf einen geschäftlichen 
Vorteil oder eine geldwerte Vergütung gerichtet

● Rechtsform oder Aufgabengebiet der Bildungseinrichtung nicht 
ausschlaggebend, sondern konkrete Verwendung

● Kostendeckende Kursgebühr?

● OLG Köln, Az. 6 U 60/14: Lizenzklauseln sind AGB, Unklarheiten 
gehen zu Lasten des Verwenders (Rechteinhabers)
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Share alike (SA): Keine Pflicht zum Teilen

● Bearbeiterlizenz darf keine zusätzlichen Bedingungen oder 
Einschränkungen statuieren

● Freie Inhalte sollen in allen Entwicklungsstufen frei verfügbar und 
nutzbar bleiben

● Aber keine Verpflichtung bearbeitetes Material öffentlich zu teilen

● Nutzung im nicht öffentlichen Kreis einer Bildungseinrichtung möglich
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Keine Rechtezusicherung: Gutgläubigkeit hilft nicht

● Urheber kann nur wirksam Nutzungsrechte einräumen, wenn dieser 
(noch) übertragungsbefugt ist

● Keine vorherige Rechteübertragung, z.B. exklusive Nutzungsrechte 
an Verlag

● Kein unbefugter Lizenzgeber (Plagiat)

● Kein gutgläubiger Erwerb im Urheberrecht wie im Kaufvertragsrecht

● Nutzer ist schutzlos den Schadenersatzforderungen des „wahren“ 
Urhebers/ Rechteinhabers ausgesetzt
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Nicht von der CC-Lizenz geregelte Rechte

● Persönlichkeitsrechte, wie Recht am eigenen Bild, Datenschutz

● Im Zweifel müssen Einwilligungen der Betroffenen Personen für 
Nutzungskontext eingeholt werden

● Gewerbliche Schutzrechte, wie Marken, Design und Patente

● Im Zweifel Recherche in Registern erforderlich

● Sonst kann Lizenzgeber und Nutzer haftbar gemacht werden
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CC-Lizenzierung durch Lehrende

● Frage der Verfügungsbefugnis über selbst erschaffenes 
Lehrmaterial

● Arbeitnehmerurheber, § 43 UrhG

● Unterscheidung zwischen freien Werken und Dienstwerken

● Dienstwerke können aufgrund der Wissenschaftsfreiheit freie 
Werke sein

● Verfügungsbefugnis bei Dienstwerken

● Hochschule

● Land
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Wahl der richtigen Lizenz

Infografik „Welches ist die richtige CC-Lizenz fur mich?“ Grafik von Barbara Klute und Joran Muus-Merholz unter CC BY SA 3.0  für wb-web

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
https://wb-web.de/material/medien/die-cc-lizenzen-im-uberblick-welche-lizenz-fur-welche-zwecke-1.html
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